
Elternzeit: Wirtschaft will sich 
nicht in die Karten blicken lassen
Positionen Grundsätzlich 
sehen die Wirtschaftsverbän-
de eine bezahlte Elternzeit 
durchaus als Standortvorteil. 
Wie diese konkret umgesetzt 
und finanziert werden soll, 
dazu will man sich bisher 
nicht öffentlich äussern.

VON DANIELA FRITZ

Die Ausgangslage ist klar: Nicht nur 
hat sich die Regierung in ihrem Le-

gislaturprogramm selbst auf die 
Fahnen geschrieben, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu ver-
bessern. Sie käme damit einem 
Wunsch vieler Eltern entgegen, die 
ihr Kind im ersten Lebensjahr gerne 
selbst betreuen möchten und sich ei-
nen bezahlten Elternurlaub wün-
schen. Druck kommt auch von aus-
sen: Liechtenstein muss die Work-Li-
fe-Balance-Richtlinie der EU umset-
zen, die einen zehntägigen Vater-
schaftsurlaub sowie eine «angemes-
sen» bezahlte Elternzeit vorsieht.
Gerade die Finanzierung wird aller-
dings zur Knacknuss – höhere Lohn-

nebenkosten wollen die Unterneh-
men möglichst vermeiden, auch 
wenn man eine bezahlte Elternzeit 
als Standortvorteil erkennt. 
Die von der Regierung im Februar 
ins Leben gerufene Arbeitsgruppe 
hat nun die Aufgabe, die Vorgaben 
der EU sowie die verschiedenen Po-
sitionen auszuloten und einen Ver-
nehmlassungsbericht auszuarbei-
ten. Dieser soll bis Ende Jahr vorlie-
gen, informierten Regierungschef-
Stellvertreterin Sabine Monauni so-
wie Gesellschaftsminister Manuel 
Frick kürzlich. Die Aufgabe ist nicht 
einfach, denn die Interessen würden 

teils «diametral» auseinandergehen. 
Drei Vorschläge von externen Grup-
pen liegen auf dem Tisch: Das Mo-
dell der IG Elternzeit, ein Positions-
papier des Liechtensteinischen Ar-
beitnehmerInnenverbands (LANV) 
und eine gemeinsame Stellungnah-
me der Liechtensteinischen Indust-
rie- und Handelskammer (LIHK), der 
Wirtschaftskammer sowie dem Ban-
kenverband. Das «Volksblatt» hat 
sich die unterschiedlichen Positio-
nen näher angesehen – nur die Wirt-
schaft will sich nicht so recht in die 
Karten blicken lassen und bleibt all-
gemein.  Seite 3



Eine Richtlinie, unterschiedliche Ansprüche
Elternzeit Obwohl die 
Stossrichtung grundsätzlich 
von allen befürwortet wird, 
gehen die Interessen beim 
Thema Elternzeit doch deut-
lich auseinander. Das «Volks-
blatt» hat die verschiedenen 
Positionen zusammengefasst. 

VON DANIELA FRITZ

Bis Ende Jahr will die Regie-
rung eine Lösung präsentie-
ren, wie Liechtenstein die 
Work-Life-Balance-Richtli-

nie der EU umsetzen könnte. Ins-
besondere die darin vorgesehene 
bezahlte Elternzeit und der Vater-
schaftsurlaub stehen im öff entli-
chen Interesse. Nach der geltenden 
Rechtslage beträgt die bezahlte Mut-
terschaftskarenz 20 Wochen, jeder 
Elternteil könnte zudem 16 unbe-
zahlte Wochen dranhängen. Damit 
liesse sich das erste Lebensjahr des 
Kindes zwar abdecken, die wenigs-
ten Eltern können aber 32 Wochen 
lang auf ein Gehalt verzichten. Das 
«Volksblatt» hat sich die Eckpunkte 
der EU-Richtlinie sowie die Forde-
rungen der verschiedenen Interes-
sensvertreter näher angesehen:

Das verlangt die EU

Die EU-Länder müssen die Work-Li-
fe-Balance bis 2. August umsetzen, 
Liechtenstein hat bis zur Übernah-
me in das EWR-Abkommen Zeit. Der 
Übernahmeprozess läuft derzeit. 
Die Richtlinie verlangt einerseits das 
Recht auf zehntägigen Vaterschafts-
urlaub rund um den Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes. Diese Zeit soll 
zumindest in der Höhe des Kranken-
gelds vergütet werden – in Liechten-
stein wären das 80 Prozent des AHV-
Lohns. Weiter ist eine viermonatige 
Elternzeit vorgesehen, wovon min-
destens zwei Monate bezahlt sind 
und nicht auf den anderen Elternteil 
übertragen werden können. Der El-
ternurlaub kann auch in f lexibler 
Form bezogen werden, wie das 
Liechtenstein heute schon kennt. 
Andererseits soll jeder Arbeitneh-
mer Anspruch auf fünf Urlaubstage 
zur Pflege von Angehörigen haben 
(heute drei). 
Die Angestellten sollten vor Nachtei-
len beim Bezug dieser Zeiten ge-
schützt werden, grundsätzlich gilt 
ein Kündigungsschutz. Wird ein Ar-
beitnehmer während eines Vater-

schafts-, Eltern- oder Pflegeurlaubs 
gekündigt, muss der Arbeitgeber be-
weisen, dass die Entlassung aus an-
deren Gründen erfolgt ist. Zudem 
müssen Eltern oder pflegende Ange-
hörige f lexible Arbeitsregelungen 
beantragen können. 
Vieles überlässt die EU aber auch 
den Mitgliedsstaaten: Vor allem die 
Höhe der Vergütung der Elternzeit is 
offen, sie sollte nur «angemessen» 
sein. 

Das will der LANV

Der Liechtensteinische Arbeitneh-
merInnenverband (LANV) fordert 
bereits seit Jahren eine bezahlte El-
ternzeit. Die EU-Richtlinie sei ein 
erster Schritt und daher appellierte 
der Verband an die Regierung, diese 
rasch umzusetzen. Denn die Rah-
menbedingungen für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf seien in 
Liechtenstein «äusserst unzurei-
chend», heisst es im Positionspapier. 
Eine bezahlte Elternzeit wäre aus 
Sicht des LANV finanzierbar und 
auch volkswirtschaftlich ein Ge-
winn, da so mehr Mütter im Beruf 
bleiben könnten. Eltern müssten ih-
re Kinder im ersten Lebensjahr 
selbst betreuen können, ohne da-
durch berufliche oder gravierende 
finanzielle Nachteile zu haben. 
Einerseits plädiert der LANV dafür, 
die Mutterschaftskarenz von 20 Wo-
chen weder auf das europäische Mi-
nimum von 14 Wochen zu kürzen 
noch diese Zeit an die Väter zu über-
tragen. Zudem empfiehlt der Ver-
band «dringend» eine Verlängerung 

des Mutterschaftstaggelds für Müt-
ter, deren Neugeborenes nach der 
Geburt während mindestens 14 Tage 
im Spital bleiben muss – analog zur 
Schweiz. Natürlich befürwortet der 
LANV auch die von der EU vorgese-
henen zehntägigen Vaterschaftszeit. 
Diese sollte gemäss LANV aus-
schliesslich rund um die Geburt in 
Anspruch genommen werden kön-
nen und f lexibel ausgestaltet sein.
Der LANV schlägt vor, die von der 
EU vorgeschlagenen vergüteten zwei 
Monate mit 9 Wochen zu beziffern. 
Damit komme der Vater mit dem neu 
eingeführten zehntägigen Vater-
schaftsurlaub auf insgesamt 11 be-
zahlte Wochen, die Mutter auf 29 
Wochen. Die Vergütung soll wie bei 
der Mutterschaftskarenz 80 Prozent 
des AHV-pf lichtigen Lohns betra-
gen. So könnten sich auch Gering-
verdiener eine Elternzeit leisten. Ab 
der Höhe des Medianlohns könnte 
der Betrag dann gedeckelt werden, 
meint der LANV. Zur Finanzierung 
schlägt der Verband die Familien-
ausgleichskasse (FAK) vor, die ge-
mäss Gesellschaftsminister Manuel 
Frick wohl mindestens zu Teilen he-
rangezogen wird. Bisher zahlen nur 
Arbeitgeber in die FAK 1,9 Prozent 
der Lohnsumme ein, der LANV steht 
einem Arbeitnehmerbeitrag offen 
gegenüber. «Für die zusätzlichen 
Kosten schlagen wir der Regierung 
vor, Berechnungen für einen solida-
rischen Beitragssatz der Jahresbrut-
tolohnsumme von je bis zu 0,2 Pro-
zent anzustellen», heisst es in dem 
Positionspapier.

Ausserdem setzt sich der Verband 
für einen Kündigungsschutz für 
Mütter und Väter nach der Geburt 
des Kindes ein, dieser müsse wäh-
rend der gesamten Elternzeit gelten. 
Zudem regt der LANV eine bezahlte 
Stillzeit an. Diese ist zwar nicht Teil 
der EU-Richtlinie, in der Schweiz 
gibt es aber eine entsprechende Re-
gelung. 

So denkt die Wirtschaft

Auch die Wirtschaft – namentlich 
der Bankenverband, die Wirtschafts-
kammer und die Liechtensteinische 
Industrie- und Handelskammer 
(LIHK) – haben ihre zentralen Forde-
rungen bei der Regierung deponiert. 
Das Positionenpapier wollten sie auf 
«Volksblatt»-Anfrage allerdings 
nicht veröffentlichen und verwiesen 
auf den laufenden Prozess. Der Ban-
kenverband und die LIHK äusserten 
sich in einem allgemeinem State-
ment gegenüber dem «Volksblatt» 
aber grundsätzlich positiv zu einer 
Elternzeit und begrüssen die EU-
Richtlinie. Der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf komme eine grosse 
Bedeutung zu. «Der Bankenverband 
unterstützt deshalb auch die Famili-
enpolitik der Regierung, die zum 
Ziel hat, den Eltern die Betreuung 
ihres Kindes im ersten Lebensjahr 
zu erleichtern», so Geschäftsführer 
Simon Tribelhorn. Damit werde 
auch die Standortattraktivität ge-
stärkt. Es sei daher wichtig, den El-
tern den Bezug des Elternurlaubs zu 
erleichtern. Das sieht auch die LIHK 
ähnlich: «Eine für Liechtenstein ad-

äquate Umsetzung kann zur Steige-
rung der Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts beitragen», kom-
mentiert Geschäftsführerin Brigitte 
Haas. 
Die Sorge der beiden Verbände gilt 
vielmehr der Finanzierung der El-
ternzeit. Dies sei bei neuen Beitrags-
modellen einer der schwierigsten 
Punkte, mit denen sich die Regie-
rung nun auseinandersetzen müsse. 
«Es stellt sich immer die Frage, wel-
che Teile von Wirtschaft und Gesell-
schaft für die Finanzierung herange-
zogen werden sollen», so Haas. Et-
was konkreter wird der Bankenver-
band. Aus dessen Sicht muss sich die 
Höhe am Ziel der Finanzierung und 
an der Machbarkeit orientieren. «Die 
EU-Richtlinie gibt nach unserem 
Verständnis eine Grundsicherung 
der Eltern vor, hat jedoch keinen 
Lohnausgleich zum Ziel», meint Tri-
belhorn.
Nochmals anders dürfte sich die Si-
tuation für kleine Unternehmen mit 
wenig Mitarbeitenden darstellen – 
fällt da eine oder gar mehrere Perso-
nen aus, kann das durchaus zur He-
rausforderung werden. Jürgen Nigg, 
Geschäftsführer der Wirtschafts-
kammer, will sich aber nicht im Vor-
feld äussern. Man warte den Ver-
nehmlassungsbericht ab und hofft 
auf eine ausgewogene Lösung. 

Das stellt sich die IG Elternzeit vor

Die parteiübergreifende Interes-
sensgemeinschaft (IG) Elternzeit ar-
beitete vergangenen Sommer einen 
Vorschlag aus – dieses Modell wäre 
die grosszügigste Regelung. Dem-
nach wären 56 Wochen Elternzeit 
möglich, 40 Wochen vergütet mit 80 
Prozent des AHV-Lohns. Das Modell 
unterscheidet in zwei Phasen. Die 
«Kennenlernphase» spielt sich im 
ersten Lebensjahr des Kindes ab. 
Nach der Geburt muss die Mutter 10 
Wochen in Mutterschutz, der Vater 
verpf lichtend 2 Wochen Vater-
schaftsurlaub beziehen. Die Mutter 
hat weitere 4 Wochen zur Verfü-
gung, die sie entweder vor oder 
nach der Geburt beziehen kann. Da-
zu kommt eine f lexible Elternzeit 
von 8 Wochen, die beide Elternteile 
in Anspruch nehmen dürfen. In der 
«Bindungsphase», die bis zum vier-
ten Lebensjahr des Kindes reichen 
kann, stünden jedem Elternteil 
nochmals je 8 Wochen bezahlte El-
ternzeit zu. Dazu kommen weitere 
16 unbezahlte Wochen, die sich die 
Eltern f lexibel untereinander auftei-
len können.

Zehn Tage bezahlter 
Vaterschaftsurlaub 
ist eine Vorgabe der 
EU-Richtlinie. 
(Foto: Shutterstock)
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